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§ 149a BSVG Soziale Maßnahmen der
Rehabilitation

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Die sozialen Maßnahmen der Rehabilitation umfassen solche Leistungen, die über die Unfallheilbehandlung

und die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Erreichung des im § 148

angestrebten Zieles beizutragen.

2. (2)Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger unter Bedachtnahme auf die

wirtschaftlichen Verhältnisse des Versehrten insbesondere gewähren:

1. 1.einem Versehrten einen Zuschuß und (oder) ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm bewohnten oder

zu bewohnenden Räumlichkeiten, durch die ihm deren Benutzung erleichtert oder ermöglicht wird;

2. 2.einem Versehrten, dem auf Grund seiner Behinderung die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels

nicht zumutbar ist,

1. a)einen Zuschuß zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerbefugnis,

2. b)einen Zuschuß und (oder) ein Darlehen zum Ankauf bzw. zur Adaptierung eines

Personenkraftwagens.

3. (3)Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger auch den Versehrtensport, wenn er in

Gruppen und unter ärztlicher Betreuung ausgeübt wird, durch die Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht

kommenden Einrichtungen gegen Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung fördern.

4. (4)Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann der Versicherungsträger überdies durch die Gewährung von

Zuschüssen an die in Betracht kommenden Einrichtungen einer Gemeinde, einer Gebietskörperschaft, des

Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen sowie eines

Sozialversicherungsträgers die Beschäftigung des Versehrten in einem Integrativen Betrieb und in einer

Einrichtung der Beschäftigungstherapie fördern.

5. (5)Mittel der Unfallversicherung können auch zur Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen

Einrichtungen, die die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen von Behinderten zum

Ziele haben, verwendet werden.
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